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Satzung der Bilfinger SE 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft und führt die Firma Bilfinger SE. 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist in Mannheim, Deutschland. 

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die 

Leistungen zur Planung, Errichtung, Instandhaltung, zum Betrieb und Management 

oder zur Modernisierung sowie zum Rückbau von Anlagen und Anlagenkomponenten 

aller Art, insbesondere für die Branchen Energie, Stahl und Aluminium, Chemie, 

Pharma und Nahrungs- und Genussmittel, sowie damit in Zusammenhang stehende 

Dienstleistungen (einschließlich im Bereich Informationstechnologie und Software) er-

bringen. Die Unternehmen können außerdem integrierte Leistungen und Dienstleistun-

gen für Immobilien und Gebäude erbringen, einschließlich des Erwerbs, der Veräuße-

rung, Vermietung, Planung, Errichtung und des Betriebs sowie der Bewirtschaftung von 

Immobilien und Gebäuden, sowie sonstige Bauleistungen planen, leiten oder ausfüh-

ren. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Handlungen berechtigt, die mit dem Ge-

genstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet sind. Sie 

kann auf den in Absatz 1 bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie 

kann sich auch bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, im Einzelfall 

auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 

(3) Die Gesellschaft ist zudem im Rahmen der in Absatz 1 bezeichneten Geschäftsfelder 

berechtigt, im In- und Ausland Tochtergesellschaften zu gründen, Niederlassungen zu 

errichten, sich bei anderen Unternehmen zu beteiligen oder andere Unternehmen zu 

erwerben und den Betrieb solcher Unternehmen ganz oder teilweise auf die Gesell-

schaft oder verbundene Unternehmen zu übertragen. Sie ist zudem berechtigt, Unter-

nehmensverträge abzuschließen. 
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Abschnitt II 

Grundkapital und Aktien 

 

§ 3 Grundkapital 

(1)  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 132.627.126,00 und ist in 37.606.372 

Stückaktien eingeteilt. Das Grundkapital ist erbracht worden im Wege der Umwandlung 

der Bilfinger Berger AG in eine Europäische Gesellschaft (SE).  

(2)  Die Aktien tragen die Unterschrift des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und zweier Mit-

glieder des Vorstands. Die Unterschriften können durch Handschriftdruck erfolgen. Es 

können Sammelurkunden ausgegeben werden. Der Anspruch des Aktionärs auf Ver-

briefung seines Anteils ist ausgeschlossen. 

(3)  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis einschließlich zum 19. April 2028 um bis zu Euro 66.313.563,00 durch 

einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Die Ausgabe neuer Aktien kann dabei gegen 

Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Be-

zug anzubieten. Dem genügt auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des § 186 

Absatz 5 AktG. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien in fol-

genden Fällen auszuschließen: 

•  für Spitzenbeträge, 

•  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- 

und/oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder Options-

pflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem Kon-

zernunternehmen ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- und/oder 

Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder Optionspflichten zu-

stände, 

•  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Be-

trag am Grundkapital zehn Prozent des Grundkapitals nicht überschreitet und der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Ak-

tien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 

des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 

Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet; maßgeblich ist entweder 

das zum 20. April 2023, das zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung oder 

das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital, je 

nachdem, zu welchem dieser Zeitpunkte der Grundkapitalbetrag am geringsten ist; 
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das auf zehn Prozent des Grundkapitals beschränkte Volumen verringert sich um 

den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt oder auf den sich 

Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen 

beziehen, die nach Beginn des 20. April 2023 unter Bezugsrechtsausschluss in 

unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 

Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, 

•  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Aktien als 

Gegenleistung im Rahmen  

(i)  des Zusammenschlusses mit anderen Unternehmen,  

(ii)  des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen 

an Unternehmen, oder 

(iii)  des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen (einschließlich Forde-

rungen Dritter gegen die Gesellschaft oder nachgeordneter mit ihr verbunde-

ner Unternehmen), 

• zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den 

Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teil-

weise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien in die Gesellschaft einzu-

legen. 

Jedoch darf der auf neue Aktien, für die das Bezugsrecht aufgrund dieser Ermächti-

gungen ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag am Grundkapital 

zusammen mit dem anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf eigene Aktien entfällt 

oder auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldver-

schreibungen beziehen, die nach Beginn des 20. April 2023 unter Bezugsrechtsaus-

schluss veräußert bzw. ausgegeben worden sind, 20 Prozent des Grundkapitals nicht 

überschreiten; maßgeblich ist entweder das zum 20. April 2023, das zum Zeitpunkt der 

Eintragung der Ermächtigung oder das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 

vorhandene Grundkapital, je nachdem, zu welchem dieser Zeitpunkte der Grundkapi-

talbetrag am geringsten ist. Als Bezugsrechtsausschluss ist es auch anzusehen, wenn 

die Veräußerung bzw. Ausgabe in entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus 

dem Genehmigten Kapital 2023 festzulegen. 

(4)  Das Grundkapital ist um bis zu Euro 13.262.712,00 durch Ausgabe neuer, auf 

den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Wandel- oder Optionsanleihen (Schuldverschreibungen), die von 

der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund 

der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 14. 

Mai 2025 bis zum 13. Mai 2030 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren 
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Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen bzw. ihre Verpflichtung zur 

Wandlung oder Optionsausübung erfüllen und das bedingte Kapital nach 

Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen benötigt wird. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund 

der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. der Erfüllung von 

Wandlungs- bzw. Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

§ 4 Aktien 

(1)  Die Aktien sind Stückaktien und lauten auf den Inhaber.  

(2)  Die Hauptversammlung kann beschließen, dass im Laufe des Geschäftsjahres geleis-

tete Einzahlungen bei der Gewinnverteilung abweichend von der Bestimmung des 

§ 60 AktG berücksichtigt werden.  

(3)  Die Einziehung von Aktien ist gestattet. 

 

Abschnitt III 

Vorstand 

 

§ 5 Zusammensetzung, Bestellung und Geschäftsführung 

(1)  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat kann eine hö-

here Zahl an Vorstandsmitgliedern bestimmen.  

(2)  Die ordentlichen Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von 

höchstens fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig. Der Aufsichtsrat 

kann ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden des Vorstands sowie ein weiteres 

Mitglied des Vorstands zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. 

(3)  Der Vorstand (das Leitungsorgan) führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe 

der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung. 

 

§ 6 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 

(1)  Sofern nicht etwas anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, ist der Vorstand 

beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung 

teilnimmt. 
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(2)  Sofern nicht etwas anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, bedürfen Be-

schlüsse des Vorstands der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

§ 7 Vertretung 

(1)  Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch 

ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.  

(2)  Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, einzelnen Mitgliedern des Vorstands die Befug-

nis zu erteilen, die Gesellschaft allein zu vertreten. 

 

Abschnitt IV 

Aufsichtsrat 

 

§ 8 Zusammensetzung und Bestellung 

(1)  Der Aufsichtsrat (das Aufsichtsorgan) besteht aus zwölf Mitgliedern, die von der Haupt-

versammlung bestellt werden. Von den zwölf Mitgliedern sind sechs auf Vorschlag der 

Arbeitnehmer zu bestellen. Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge zur Bestel-

lung der Arbeitnehmervertreter gebunden. Im Übrigen ist die Hauptversammlung an 

Wahlvorschläge nicht gebunden.  

(2)  Bestimmt eine nach Maßgabe des Gesetzes über die Beteiligung der Arbeitnehmer in 

einer Europäischen Gesellschaft (SE-Beteiligungsgesetz – SEBG) geschlossene Ver-

einbarung über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ein abweichendes Bestellungs-

verfahren für die Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, werden die Arbeitnehmer-

vertreter nicht von der Hauptversammlung, sondern gemäß dem vereinbarten Bestel-

lungsverfahren bestellt. 

 

§ 9 Amtsdauer 

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden längstens für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 

dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 

beginnt, nicht mitgerechnet wird. Dabei endet die Amtszeit in jedem Fall spätestens 

nach sechs Jahren. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl für einen Vertreter der 

Anteilseigner eine kürzere Amtszeit festlegen. Wiederbestellungen sind zulässig.  

(2)  Scheidet ein von der Hauptversammlung als Vertreter der Anteilseigner gewähltes Mit-

glied vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der 
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nächsten Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen werden. Die Amtszeit des 

neu gewählten Mitglieds gilt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

Entsprechendes gilt für die Amtszeit von Arbeitnehmervertretern, die für vorzeitig aus-

geschiedene Arbeitnehmervertreter neu bestellt werden.  

(3)  Die Hauptversammlung kann für die von ihr als Vertreter der Anteilseigner zu wählen-

den Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Wahl fest-

zulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Vertreter der An-

teilseigner vor Ablauf ihrer Amtszeit wegfallen. Entsprechendes gilt für die Bestellung 

von Ersatzmitgliedern für Arbeitnehmervertreter; dabei ist die Hauptversammlung an 

die Vorschläge der Arbeitnehmer gebunden. § 8 Absatz 2 (Vorrang der Vereinbarung 

über die Mitbestimmung) findet auch insoweit Anwendung.  

(4)  Die Amtsdauer des Ersatzmitglieds beschränkt sich bei Vertretern der Anteilseigner auf 

die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Wahl nach Absatz 2 

stattfindet, bei Arbeitnehmervertretern auf die Zeit bis zum Beginn der Amtszeit des für 

den vorzeitig ausgeschiedenen Arbeitnehmervertreter neu bestellten Arbeitnehmerver-

treters, längstens jedoch jeweils auf den Rest der Amtszeit des ersetzten Mitglieds. 

(5)  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch eine an den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende Erklärung unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat niederlegen. Eine Amtsniederlegung mit sofortiger Wirkung ist zuläs-

sig, wenn der Aufsichtsrat zustimmt. Ein Ersatzmitglied kann sein Amt als Ersatzmit-

glied jederzeit, jedoch nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats niederlegen. Das Recht 

zur Niederlegung des Amts aus wichtigem Grunde bleibt unberührt.  

 

§ 10 Vorsitz 

(1)  Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu 

bestellenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Aufsichts-

ratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung 

(konstituierende Aufsichtsratssitzung) wählt der Aufsichtsrat aus seiner Mitte für die 

Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Anschließend 

wählt der Aufsichtsrat das Aufsichtsratsmitglied, das gemäß § 15 Absatz 2 den Vorsitz 

in der Hauptversammlung führt, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats verhindert ist. 

Bei einer Wahl des Vorsitzenden führt der an Lebensjahren älteste Vertreter der An-

teilseigner den Vorsitz. 

(2)  Scheiden der Vorsitzende, sein Stellvertreter oder das Aufsichtsratsmitglied, das im 

Falle der Verhinderung des Vorsitzenden gemäß § 15 Absatz 2 den Vorsitz in der 

Hauptversammlung zu führen hat, vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat 

unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

(3)  Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, Willenserklärungen für den Aufsichtsrat 

abzugeben und entgegenzunehmen. 
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§ 11 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 

(1)  Sofern nicht etwas anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, ist der Aufsichtsrat 

beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen 

hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 

(2)  Sofern nicht etwas anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, bedürfen Be-

schlüsse des Aufsichtsrats der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag und bei dessen Nichtteil-

nahme die Stimme seines Stellvertreters, sofern dieser ein Vertreter der Anteilseigner 

ist. 

 

§ 12 Ausschüsse 

Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss einzurichten. Ferner kann er 

ein Präsidium sowie weitere Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und Befugnisse in einer 

Geschäftsordnung festsetzen. Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, auch 

Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Ein beschließender Aus-

schuss im Sinne von Satz 3 ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder, aus denen 

er besteht, mindestens aber drei seiner Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen; § 11 

Absatz 2 gilt für ihn entsprechend. 

 

§ 13 Zustimmungspflichtige Geschäfte 

(1)  Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats vor Vornahme folgender Ge-

schäfte: 

 Aufnahme neuer oder Aufgabe bestehender Geschäftsfelder, 

 Eingehen einer Haftung für fremde Verbindlichkeiten und Übernahme einer Bürg-

schaft von jeweils mehr als Euro 25 Mio., soweit es sich nicht um verbundene Un-

ternehmen handelt, 

 Emission von Anleihen und vergleichbaren Finanzinstrumenten, 

 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, Gründung einer neuen Gesellschaft 

oder Kapitalerhöhung bei einer bestehenden Gesellschaft, wenn die Erwerbskos-

ten oder der Erlös bei einer Veräußerung (Enterprise Value) in den vorgenannten 

Fällen im Einzelfall Euro 45 Mio. übersteigen. 

(2)  Der Aufsichtsrat kann weitere Arten von Geschäften des Vorstands von der Zustim-

mung des Aufsichtsrats abhängig machen. 
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§ 14 Vergütung 

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen jährlich eine 

feste Vergütung von Euro 90.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 

Zweieinhalbfache, der Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie die Vor-

sitzenden der Ausschüsse, mit Ausnahme des Nominierungsausschusses, erhalten 

das Zweifache dieses Betrages, die Mitglieder der Ausschüsse, mit Ausnahme des 

Nominierungsausschusses, erhalten das Anderthalbfache dieses Betrages. Übt ein 

Aufsichtsratsmitglied mehrere der genannten Funktionen aus, steht ihm nur einmal die 

jeweils höchste Vergütung zu. 

(2)  Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Sitzung des Aufsichts-

rats und seiner Ausschüsse, an der sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld von Euro 

1.000,00. 

(3)  Die Vergütung wird jeweils nach der Hauptversammlung gezahlt, die den Jahresab-

schluss für das betreffende Geschäftsjahr entgegennimmt. Sie versteht sich zuzüglich 

einer etwaigen darauf gesetzlich entfallenden Umsatzsteuer. 

 

Abschnitt V 

Hauptversammlung 

 

§ 15 Ort, Leitung und Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern 

(1)  Die Hauptversammlung findet in Mannheim oder in einer anderen Stadt der Bundesre-

publik Deutschland mit mindestens 100.000 Einwohnern statt. 

(2)  Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im 

Falle seiner Verhinderung ein anderes, vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichts-

ratsmitglied der Anteilseigner. 

(3)  Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhand-

lungsgegenstände sowie die Reihenfolge und die Form der Abstimmungen. Der Vor-

sitzende kann auch das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-

schränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, 

der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- 

und Redebeitrags angemessen festsetzen. 

(4)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung teilnehmen. Ein Auf-

sichtsratsmitglied darf an der Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Ton-

übertragung teilnehmen, wenn es dienstlich bedingt verhindert ist oder aufgrund seines 

Wohnsitzes im Ausland erheblichen Reiseaufwand zum Ort der Hauptversammlung in 

Kauf nehmen müsste. 
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§ 16 Teilnahme und Bild- und Tonübertragung 

(1)  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der 

Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. 

(2)  Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der 

Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 

sechs Tage vor der Versammlung zugehen.  

(3)  Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden Institut 
in Textform erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Nachweis 
erfolgen; der Nachweis kann auch durch den Letztintermediär gemäß § 67c Absatz 3 
AktG erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss 
des zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Absatz 2 gilt 
für den Nachweis entsprechend. 

 

(4)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 

und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 

der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunika-

tion abgeben dürfen (Briefwahl). 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, die Bild- und Tonübertragung der Hauptver-

sammlung zuzulassen. 

 

§ 16a Virtuelle Hauptversammlung 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für einzelne oder sämtliche bis 

zum Ablauf des 30. Juni 2027 stattfindenden Hauptversammlungen vorzusehen, dass sie als 

virtuelle Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-

tigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden. 

 

§ 16b Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder bei virtueller Hauptversammlung 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen an einer virtuellen Hauptversammlung auch im Wege 

der Bild- und Tonübertragung teilnehmen. Dies gilt nicht für den Versammlungsleiter, sofern 

dieser ein Mitglied des Aufsichtsrats ist. 
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§ 17 Stimmrecht und Stimmrechtsvollmacht 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2)  Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Voll-

macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft bedürfen der vom Gesetz bestimmten Form. In der Einberufung kann demge-

genüber eine Erleichterung bestimmt werden. 

 

§ 18 Beschlussfassung 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgege-

benen gültigen Stimmen, sofern nicht die Satzung oder gesetzliche Vorschriften eine 

größere Mehrheit zwingend vorschreiben. 

(2)  Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, bedarf es für Sat-

zungsänderungen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen 

bzw., sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehr-

heit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(3) Sofern das Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmenmehrheit 

eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache 

Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. 

 

Abschnitt VI 

Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

 

§ 19 Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 20 Jahresabschluss 

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und 

den Lagebericht sowie, soweit die Gesellschaft gesetzlich hierzu verpflichtet ist, den Konzern-

abschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und 

diese zusammen mit einem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich 

dem Aufsichtsrat vorzulegen.  
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§ 21 Gewinnverwendung 

Der Bilanzgewinn der Gesellschaft wird an die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptversamm-

lung keine andere Verwendung bestimmt. Die Hauptversammlung kann an Stelle oder neben 

einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen. 

 

Abschnitt VII 

Schlussbestimmungen 

 

§ 22 Bekanntmachungen 

(1)  Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

(2)  Die Gesellschaft ist im Rahmen des rechtlich Zulässigen berechtigt, Informationen an 

ihre Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.  

 

§ 23 Fassungsänderungen 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Abänderungen und Ergänzungen, die nur die Fassung der Sat-

zung betreffen, zu beschließen. 

 

§ 24 Gründungsaufwand 

Der Gründungsaufwand in Bezug auf die Umwandlung der Bilfinger Berger AG in die Bilfinger 

Berger SE in Höhe von bis zu Euro 3 Mio. wird von der Gesellschaft getragen. 

***** 

 


